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	VORSCHUSSRICHTLINIEN


1. ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Bezugsvorschüsse können nach Maßgabe der im Jahresvoranschlag vorhandenen Mittel an Landeslehrer und Landesvertragslehrer bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen (unverschuldete Notlage, sonstige berücksichtigungswürdige Gründe) gewährt werden.

Die Gewährung von Bezugsvorschüssen hängt nicht von der Art des Dienstverhältnisses ab. Vertragslehrern, provisorischen und definitiven Landeslehrern wird in gleicher Weise ein Vorschuss gewährt.

Für die Tilgung von Darlehen wird kein Vorschuss gewährt.

Darlehen zur Zwischenfinanzierung werden nur in Ausnahmefällen und bei Nachweis der Dringlichkeit anerkannt. Außerdem muss das Vorschussansuchen unverzüglich nach Aufnahme des Darlehens gestellt werden.

Nach Gewährung eines erweiterten Vorschusses wird innerhalb von fünf Jahren kein allgemeiner Vorschuss gewährt.

2. ALLGEMEINER VORSCHUSS

Höchstmöglicher Betrag: EUR 3.000,00.

Das Dienstverhältnis muss mindestens ein Jahr gedauert haben.

Gewährung bei unverschuldeter Notlage, sonstigen berücksichtigungswürdigen Gründen.

In einem Zeitraum von zehn Jahren dürfen die gewährten Vorschüsse den jeweiligen Höchstbetrag nicht übersteigen.

Einkommenshöchstgrenzen:

Für die Gewährung von einfachen Vorschüssen beträgt die Höchstgrenze des monatlichen Familiennetto​einkommens (ohne Familienbeihilfe):

1 Person


100 v.H. des Gehaltes der Dienstklasse V/2

2 Personen


150 v.H. des Gehaltes der Dienstklasse V/2

für jede weitere Person

 12,5 v.H. des Gehaltes der Dienstklasse V/2

Hiebei sind neben dem Vorschusswerber Personen zu berücksichtigen, für die der Anspruch auf Kinderzu​lage besteht.

3. ERWEITERTER VORSCHUSS

Höchstmöglicher Betrag: EUR 9.000,00.

Das Dienstverhältnis muss mindestens zwei Jahre gedauert haben.

Gewährung bei Kauf oder Bau eines Hauses oder einer Eigentumswohnung.

Ein erweiterter Vorschuss wird nur einmal gewährt. Gehören mehrere öffentliche Bedienstete demselben Haushalt an, so darf die Höhe der gewährten erweiterten Vorschüsse den Höchstbetrag nicht übersteigen. Ein schon gewährter erweiterter Vorschuss wird nicht bis zum Höchstbetrag aufgestockt.

Einkommenshöchstgrenzen:
Für die Gewährung von erweiterten Vorschüssen beträgt die Höchstgrenze des monatlichen Familiennetto​einkommens (ohne Familienbeihilfe):

1 Person


100 v.H. des Gehaltes der Dienstklasse V/2

2 Personen


150 v.H. des Gehaltes der Dienstklasse V/2

für jede weitere Person

  25 v.H. des Gehaltes der Dienstklasse V/2

Hiebei sind neben dem Vorschusswerber Personen zu berücksichtigen, für die der Anspruch auf Kinderzu​lage besteht.

4. MONATLICHE RÜCKZAHLUNGSRATEN

8 % des monatlichen Familiennettoeinkommens (ohne Familienbeihilfe) minus 1 % pro Kind, für das ein Anspruch auf  Kinderzulage besteht - mindestens jedoch 5% des Familiennettoeinkommens (ohne Familien​beihilfe).

Die monatlichen Rückzahlungsraten werden auf die nachstehenden Beträge abgerundet:

EUR
70,00
EUR
130,00
EUR
190,00

EUR
90,00
EUR
150,00
EUR
210,00

EUR
110,00
EUR
170,00
usw.

5. SICHERSTELLUNG FÜR ERWEITERTE VORSCHÜSSE UND PENSIONSVORSCHÜSSE

Für Vorschüsse (ausgenommen Pensionsvorschüsse) bis EUR 3.000,00 ist keine Sicherstellung notwendig.

Für Vorschüsse über EUR 3.000,00 und Pensionsvorschüsse ist als Sicherstellung vorzulegen:

a) Von verheirateten Landeslehrern mit Ruhegenussansprüchen eine Mithaftungserklärung des Ehegatten. Die Unterschrift des Ehegatten auf der Erklärung muss bei der Bezirksverwaltungsbehörde oder beim Amt der Landesregierung geleistet werden oder gerichtlich oder notariell beglaubigt sein.

b) Von Landeslehrern, Vertragslehrern und Landeslehrern im Ruhestand eine auf den Überbringer lautende, zu Gunsten der Landesregierung vinkulierte, mit Selbstmord- und Unanfechtbarkeitsklausel versehene Versicherungspolizze (Er- oder Ablebens-, Risiko- oder Restkreditversicherung) oder eine Bürg​schaftserklärung von einem im öffentlichen Dienst stehenden oder zwei sonstigen Bürgen.

Die Versicherungssumme muss mindestens den um EUR 3.000,00 verminderten Vorschussbetrag auf​weisen. Bei Pensionsvorschüssen ist der gesamte Vorschussbetrag sicherzustellen. Die Versicherungsdauer muss auf die gesamte Rückzahlungsdauer des Vorschusses abgestimmt sein.

Sicherstellungen werden beim Amt der Landesregierung hinterlegt.

6. VERWENDUNGSNACHWEIS

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Vorschusses ist mit Rechnungen, die nach der Vorschuss​zahlung bezahlt worden sind, nachzuweisen. Als Verwendungsnachweis gilt auch (siehe Darlehen zur Zwischenfinanzierung) die Bestätigung der Rückzahlung eines unmittelbar vor der Antragstellung aufge​nommenen Darlehens.

Der Verwendungsnachweis ist beim allgemeinen Vorschuss binnen drei und beim erweiterten Vorschuss binnen sechs Monaten dem Amt der Landesregierung vorzulegen.

7. BESONDERE HÄRTEFÄLLE

In besonderen Härtefällen können Bezugsvorschüsse unter Abweichung von den in den Punkten 1. - 6. fest​gelegten Richtlinien gewährt werden.
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